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RS OGH 1973/9/12 7Ob167/73
(7Ob168/73)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1973

Norm

AußStrG §19

Rechtssatz

Verhängt das Gericht gem § 19 AußStrG eine Geldstrafe, die es vorher - vom Verp3ichteten unangefochten - mit 200,--

S angedroht hat, so kann es hiebei über das angekündigte Ausmaß nicht hinausgehen.
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